Elke Mustermann
Anschrift

Datum

An den Kirchenvorstand der

Ev.-luth. …………-Gemeinde

Anschrift

Rückwirkende Eingruppierung als sonstige Angestellte in der Tätigkeit einer Erzieherin, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen eine Tätigkeit ausübt wie eine Erzieherin mit staatlicher Anerkennung in Vergütungsgruppe VI b des BAT Teil II Abschnitt G Fallgruppe 5 mit anschließendem Bewährungsausstieg und entsprechende Korrektur bei der Überleitung
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin seit … in ihrer Kindertagesstätte beschäftigt und übe zu mehr als 50 % pädagogisch-erzieherische Tätigkeiten aus. Dies ergibt sich auch aus der von Ihnen beschlossenen Konzeption unserer Einrichtung.
Laut der Rundverfügung G 13/1993 des Landeskirchenamtes Hannover sind Kinderpflegerinnen, die als sonstige Angestellte in der Tätigkeit einer Erzieherin arbeiten, in die oben genannte Vergütungsgruppe einzugruppieren, wenn sie 

· die entsprechende Tätigkeit ausüben

· über gleichwertige Fähigkeiten und

· Erfahrungen verfügen.

Meine Tätigkeit ergibt sich aus der Konzeption unserer Einrichtung (ich bin nicht überwiegend fürsorgerisch-bewahrend, sondern überwiegend pädagogisch-erzieherische tätig).

Meine Fähigkeiten ergeben sich aus meiner Ausbildung als Kinderpflegerin und den in der Anlage beigefügten Fortbildungsnachweisen (insgesamt …. Stunden).

Meine Erfahrungen habe ich durch …. Jahre Arbeit im Kita-Bereich erworben.
Ich beantrage meine rückwirkende Eingruppierung in die Vergütungsgruppe VI b des BAT Teil II Abschnitt G Fallgruppe 5 und die entsprechende Nachzahlung im Rahmen der Ausschlussfrist von einem Jahr gemäß § 27 der DienstVO.

Mit freundlichen Grüßen
